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Anlage
zu § 1 Abs. 1 Ziff. 1 

vorstehender Erster Durchführungsbestimmung

Verzeichnis
der Lohn- und Ausgleichszahlungen, die zum 

Durchschnittsverdienst gehören

1. Tariflohn (Zeitlohn, Leistungsgrundlohn, Akkord
grundlohn, Monatslohn, Gehalt).

2. Mehiieistungslohn und Mehrleistungsprämien für 
Stück- bzw. Prämienzeitlöhner, Mehrakkordlohn 
für Akkordlöhner.

3. Umsatzprämien für das Verkaufs- und Bedienungs
personal der Handelsorganisationen, Konsumgenos
senschaften und der Mitropa sowie der betriebseige
nen Kantinen.

4. Nach Maßgabe des § 7 Abs. 3 der Verordnung vom
21. Dezember 1961 über die Berechnung des Durch
schnittsverdienstes und über die Lohnzahlung 
(GBl. II S. 551)

a) Leistungszuschläge gemäß § 47 des Gesetzbuches 
der Arbeit,

b) Leistungszulagen gemäß § 28 des Gesetzbuches 
der Arbeit,

c) Funktionszulagen auf Grund von Rahmenkollek
tivverträgen.

5. Zuschläge für Brigadiere auf Grund von Rahmen- 
kollektivverträgen.

6. Zuschläge für betriebsbedingte Arbeitserschwer
nisse gemäß § 54 Abs. 2 des Gesetzbuches der Ar
beit.

7. Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit, 
die innerhalb der gesetzlichen bzw. vereinbarten 
Arbeitszeit geleistet wurde, gemäß §§ 69 Abs. 3 
und 70 Abs. 2 des Gesetzbuches der Arbeit.

8. Zuschläge für ununterbrochene Beschäftigungs
dauer für Angehörige der technischen Intelligenz 
gemäß der Fünften Durchführungsbestimmung vom
24. Januar 1956 zur Verordnung zur Entwicklung 
einer fortschrittlichen demokratischen Kultur des 
deutschen Volkes und zur weiteren Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Intelli
genz — Zuschläge für ununterbrochene Beschäfti
gungsdauer — (GBl. I S. 163).

9. Ausgleichszahlungen in Höhe des Durchschnittsver
dienstes

a) bei Freistellungen von der Arbeit gemäß § 77 des 
Gesetzbuches der Arbeit,

b) bei Erholungsurlaub gemäß § 86 Abs. 1 des Ge
setzbuches der Arbeit,

c) bei Stillpausen gemäß § 132 des Gesetzbuches der 
Arbeit,

d) bei Freistellung von der Arbeit zum Besuch der 
Berufsschule gemäß § 13 der Verordnung vom
29. Juni 1961 über Arbeitszeit und Erholungs
urlaub (GBl. II S. 263),

e) bei Katastropheneinsatz gemäß § 14 Abs. 2 der 
Verordnung vom 14. Dezember 1959 über die 
Verhütung und Bekämpfung von Katastrophen 
(GBl. I 1960 S. 2).

10. Ausgleichszahlungen in Höhe der Differenz zwi
schen dem durch die Arbeitsleistung erzielten Ar
beitsverdienst und dem Durchschnittsverdienst

a) bei vorübergehender Übertragung einer anderen 
Arbeit gemäß § 27 Absätzen 4 und 5 des Gesetz
buches der Arbeit,

b) bei Übertragung einer Schonarbeit wegen vor
übergehender Minderung der Arbeitsfähigkeit 
oder zum vorbeugenden Gesundheitsschutz ge
mäß § 95 Abs. 3 des Gesetzbuches der Arbeit,

c) bei Übertragung einer leichteren oder geeignete
ren Arbeit an Schwangere oder an stillende Müt
ter gemäß § 129 Abs. 3 des Gesetzbuches der Ar
beit.

11. Ausgleichszahlungen in Höhe des Tariflohnes

a) bei Kurzpausen, die während der täglichen Ar
beitszeit zu gewähren sind, gemäß § 71 Abs. 3 des 
Gesetzbuches der Arbeit,

b) bei Freistellungen von der Arbeit gemäß § 73 
des Gesetzbuches der Arbeit,

c) bei Verkürzung der Arbeitszeit für Werktätige, 
die besonders schwere Arbeit leisten oder unter 
gesundheitsgefährdenden Bedingungen arbeiten, 
gemäß § 1 Abs. 4 der Verordnung vom 29. Juni 
1961 über Arbeitszeit und Erholungsurlaub 
(GBl. II S. 263).

12. Ausgleichszahlungen in Höhe des Zeitlohnes bei aus
fallender Arbeitszeit

a) durch Feiertage gemäß § 69 Abs. 4 des Gesetz
buches der Arbeit,

b) durch Hausarbeitstage gemäß § 12 Abs. 4 der 
Verordnung vom 29. Juni 1961 über Arbeitszeit 
und Erholungsurlaub (GBl. II S. 263).

13. Ausgleichszahlungen bei ausfallender Arbeitszeit 
durch Betriebsstörungen, Warte- und Stillstands
zeiten und Verkehrsstörungen auf Grund von Rah- 
menkollektivverträgen.

14. Lohnminderungsausgleich für Zeitlöhner gemäß der 
Ersten Durchführungsbestimmung vom 4. Februar 
1957 zum Gesetz über die Verkürzung der Arbeits
zeit — Lohndirektive — (GBl. I S. 117), soweit keine 
Einbeziehung in die Lohnsätze erfolgt ist.

15. Lohn- und Ausgleichszahlungen für Werktätige bei 
Auslandsmontagen auf Grund der Verordnung vom
21. Mai 1959 über die Arbeitsbedingungen bei Aus
landsmontagen (GBl. I S. 551).


